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Berlin, 11.06.2025 

Sondervermögen Infrastruktur des Bundes: 
SPNV-Aufgabenträger fordern flexible 
Ausgestaltung des künftigen Gesetzes 

Derzeit laufen die Abstimmungen zum Errichtungsgesetz für 
das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität des 
Bundes. Der Bundesverband SchienenNahverkehr (BSN) 
drängt gemeinsam mit anderen Bahnverbänden auf 
verbindliche Zusagen zu Mittelzuweisungen und auf die 
Schaffung der notwendigen Flexibilität beim Mittelabruf. 
Im aktuellen Referentenentwurf zum Errichtungsgesetz für das neue 500 Milliarden 
Euro umfassende Sondervermögen sind bereits erste grundsätzliche Regelungsnor-
men getroffen worden. So sollen die Mittel aus dem Sondervermögen unter anderem 
nur für zusätzliche Investitionen und nicht für bereits laufende Maßnahmen genutzt 
werden dürfen. 

Aus Sicht der Aufgabenträger in den Ländern, die der BSN vertritt, bedarf es aber 
weiterer Regelungen, die die Finanzierungs- und Planungssicherheit für die Schiene 
herstellen. Der BSN ist daher Mitunterzeichner eines gemeinsamen Positionspapiers 
der Bahnverbände Allianz pro Schiene, VDV, MOFAIR, Die Güterbahnen und PRO 
BAHN. 

Darin fordern die Verbände unter anderem eine verbindliche Mittelzuweisung in aus-
kömmlicher Höhe für die Eisenbahninfrastruktur, eine Klarstellung, dass es sich 
beim Sondervermögen um einen Zusatz zum Regelhaushalt handelt, und dass die 
Mittel unabhängig vom Haushaltsjahr verwendet werden können.  

„Aus Sicht der Aufgabenträger ist es von wesentlicher Bedeutung, dass die künftigen 
gesetzlichen Regelungen zur Mittelverwendung aus dem Sondervermögen die not-
wendige Flexibilität mitbringen, damit das Geld sinnvoll und zielgerichtet am Bedarf 
eingesetzt werden kann“, erklärt BSN-Präsident Thomas Prechtl.  

Dafür brauche man die Planungssicherheit, dass zugesagte Summen nicht nur für 
einzelne Haushaltsjahre gelten, sondern für den kompletten Bereitstellungszeit-
raum. „Nur so ist es möglich, Infrastrukturprojekte, die in der Regel längere Pla-
nungs- und Umsetzungszeiträume haben, sinnvoll aufzusetzen.“ Entsprechende Re-
gelungen seien schon einmal bei einem Sondervermögen des Bundes verankert wor-
den – nämlich bei jenem Sondervermögen für die Bundeswehr. 

Auch zur Höhe des auf die Schiene entfallenden Anteils aus dem Sondervermögen 
beziehen die Verbände Stellung. Sie fordern eine verbindliche Mittelzuweisung für 
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die Eisenbahninfrastruktur von mindestens 130 Milliarden Euro. „Die DB InfraGO hat 
einen Mindest-Investitionsbedarf für die Schiene von 320 Milliarden Euro bis 2036 er-
rechnet. Würde der aktuelle Regelhaushalt bis dorthin fortgeschrieben werden, 
ergäbe sich ein zusätzlicher Bedarf von 130 Milliarden Euro, der aus dem Sonderver-
mögen benötigt würde. Umso wichtiger ist es, dass im Gesetzentwurf eindeutig klar-
gestellt wird, dass alle Mittel aus dem Sondervermögen zusätzlich zum Regelhaus-
halt zur Verfügung gestellt werden“, so BSN-Präsident Thomas Prechtl.  

Darüber hinaus sei es aus Sicht des Bundesverbandes SchienenNahverkehr wesent-
lich, dass alle Investitionsmittel für die Schiene zentral in einem Infrastrukturfonds 
gebündelt werden. Außerdem dürften im Rahmen der gesetzlichen Ausgestaltung 
des Sondervermögens keine weiteren Eigenkapitalerhöhungen bei der DB InfraGO 
vorgesehen werden. Dies habe in der Vergangenheit stets zu Trassenpreiserhöhun-
gen geführt, erklärt Prechtl.  

„Was hilft eine teure neue Infrastruktur, wenn am Ende wegen zu hoher Trassen-
preise keine Züge mehr darauf fahren? Es ist daher jetzt dringende Aufgabe des Bun-
des, für die Zukunft der Schiene ohne Wenn und Aber alle Signale auf grün zu stellen. 
Eine Eigenkapitalerhöhung der DB InfraGO und damit einhergehend eine entspre-
chende Gegenfinanzierung durch Erhöhung der Trassenpreise, würde sämtlichen 
Bemühungen zur Stärkung des Systems und des gesamten SPNV abwürgen“, so der 
BSN-Präsident abschließend. 

Das gemeinsame Positionspapier von Allianz pro Schiene, VDV, MOFAIR, Die Güter-
bahnen und PRO BAHN und dem BSN steht hier zum Herunterladen bereit: 

https://www.schienennahverkehr.de/wp-content/uploads/2025/06/250610-Positi-
onspapier_Sondervermoegen-1.pdf 

 

 

————————————————————————  ————————————  ———— 

Der Bundesverband SchienenNahverkehr vertritt die Interessen aller 27 Aufgabenträger Deutsch-
lands, die von den Bundesländern mit der Organisation des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) 
betraut wurden. 
Wir gestalten Mobilität und organisieren die Vernetzung zwischen unseren Mitgliedern und der Bran-
che. Wir beraten Politik, Öffentlichkeit, Verbände, Verkehrsunternehmen und Industrie. Wir stärken 
das nachhaltige Bahnsystem und setzen alle Räder im SchienenNahverkehr in Bewegung, um die  
Verkehrswende zu verwirklichen. 
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